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Beschluss  
In dem Verwaltungsverfahren   

BK5-21/014   

der  Deutschen Post AG,  Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, vertreten durch den  
Vorstand,   

- Antragstellerin  –  

 

wegen  der   
Genehmigung der Entgelte für  die  Dienstleistung HIN + WEG   

 
hat die Beschlusskammer 5 der Bundesnetzagentur  für Elektrizität,  Gas, Telekommunikation,  
Post und Eisenbahnen,  Tulpenfeld 4,  53113 Bonn  

 

durch  

den Vorsitzenden  Mario Lamoratta,  

den Beisitzer Jens Meyerding und  

die Beisitzerin Stephanie Willemsen  

 

am  23.11.2021 beschlossen:  

1. 	 Für die durch die Antragstellerin nach Maßgabe ihrer Leistungsbeschreibung sowie der  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen HIN +  WEG  erbrachten Leistungen wird die folgen-
de Methode der Entgeltermittlung pro Kunde genehmigt:  

(Kilometersatz der Niederlassung XY  *  Tourenlänge pro Kunde  
+ Minutensatz der Niederlassung XY  * Zeitaufwand pro Kunde)  
* Anzahl der Fahrten pro  Woche * Jahreswochen / Jahresmonate   
= kundenindividuelle Monatspauschale   

 

- Öffentliche Fassung -



 
 

Es werden für  jede Niederlassung die unter Punkt  4.2. aufgeführten Minutensätze und Ki-
lometersätze genehmigt.   

2. 	 Die Entgelte werden für  den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2026  genehmigt.  

3. 	 Zum 31.07.2024 hat die Antragstellerin  Angaben zur  Entwicklung der  niederlassungsbe-
zogenen variablen Fahrzeugkosten pro Kilometer  sowie der eingekauften  Transportleis-
tungen,  jeweils für  die Fahrzeugklassen LKW und Sprinter,  für den Zeitraum 01.01.2022  
bis  30.06.2024 (Ist-Angaben) sowie Angaben  zu den Plandaten  für die weitere Entwick-
lung dieser Kosten für den Zeitraum  bis 31.12.2026,  vorzulegen. Im Falle einer entschei-
dungserheblichen, kostenrelevanten Abweichung der tatsächlichen von der dieser  Ent-
scheidung zugrunde liegenden  prognostizierten Kostenentwicklung,  behält sich die Be-
schlusskammer den vollständigen oder  teilweisen Widerruf der Entscheidung vor.  

4. 	 Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 
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- Öffentliche Fassung -
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Gründe  

I.   

Mit Schreiben vom  14.09.2021, eingegangen am  selben Tag, hat die Antragstellerin die Ge-
nehmigung für die Dienstleistung HIN  +  WEG beantragt.   

Die Antragstellerin bietet das Produkt HIN +  WEG seit 1997 an. Das Produkt HIN +  WEG ist  
der  Bring- und Abholservice der Antragstellerin. Der Service wird grundsätzlich sowohl Ge-
schäfts- als auch Privatkunden angeboten. Erfahrungsgemäß besteht  jedoch bei Privatkun-
den kein Bedarf  für zeitgenaues Abholen und Bringen der  Tagespost, so dass die Service-
leistungen nahezu ausschließlich von Geschäftskunden nachgefragt werden. Voraussetzung  
für die Inanspruchnahme der Leistungen ist der Abschluss eines entsprechenden Vertrags.   

Laut Leistungsbeschreibung werden folgende Leistungen und  Abrechnungsmodalitäten an-
geboten:  

1.  HIN (Auslieferung)  

Die Fahrer  bzw. die Servicepartner der Antragstellerin holen die Sendungen der Kunden aus  
den Postfächern der Kunden bei der  Deutschen Post ab und bringen diese Postsendungen  
in die Geschäftsräume der Kunden. Die genauen  Zeitpunkte und Tage der Anlieferungen 
sind individuell mit den Kunden vereinbart. Die Zeiten können unterschiedlich sein (z.B. Mo +  
Di 9:00 Uhr, Mi bis Fr 9:30 Uhr). Die Anlieferung k ann Mo bis Fr, Mo bis Sa oder auch nur an  
Einzeltagen erfolgen. Es  werden immer die Sendungen angeliefert, die bis  zu dem Zeitpunkt  
der Übernahme in den Postfächern vorliegen. Die Sendungen werden grundsätzlich durch 
Kräfte der Postfachausgabe an die Fahrer der Antragstellerin bzw. an die Servicepartner der  
Antragstellerin ausgehändigt.  

Angeliefert werden Briefe, Einschreibesendungen, Nachnahmesendungen und Sendungen  
mit Nachentgelt sowie alle anderen Sendungsarten der Antragstellerin  der Sparte Brief mit  
Ausnahme von Postldent und Postzustellungsaufträgen. PostIdent und Postzustellungs-
aufträge werden durch den Zusteller der Antragstellerin bei den Kunden zugestellt.  

Bei dem HIN Service ist  es möglich,  für die Erhebung von Nachentgelten oder die Einzie-
hung von Nachnahmeentgelten Bargeld bei den  Kunden entgegenzunehmen. Der Kunde 
kann auch mit der PostCard (ohne PIN) bezahlen. Die empfangsberechtigten Kunden unter-
schreiben den Empfang v on nachzuweisenden Sendungen auf einem Auslieferungs-beleg.  

2.  WEG (Abholung)  

Die Fahrer  bzw. die Servicepartner der Antragstellerin holen Sendungen bei den Kunden in 
deren Geschäftsräumen ab und bringen di ese zu den nächsten möglichen Annahmestellen.  

Die genauen Zeitpunkte und Tage der Abholungen sind mit den Kunden vereinbart. Die Zei-
ten können unterschiedlich sein (z.B. Mo +  Di 15:30 Uhr, Mi bis Fr 14:30 Uhr). Die Abholung 
kann Mo bis Fr, Mo bis  Sa oder auch regelmäßig nur   an Einzeltagen erfolgen.  Auf  Wunsch 
der  Kunden werden auch Teilmengen abgeholt.  Der Kunde kann Restmengen selbst einlie-
fern oder mehrere  WEG-Fahrten beauftragen.  

- Öffentliche Fassung -
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Abgeholt  werden Briefe, Einschreibesendungen, Nachnahmesendungen und PostIdent- 
Sendungen. Außerdem  werden auch Sendungen des Frankierservice und Dialogpost  mit  
den dazugehörigen  Einlieferungslisten zu den Annahmestellen transportiert.  Einschreibe-
sendungen und die dazugehörigen Belege sowie notwendige Listen zur Einlieferung von 
Sendungen, die bei den  Annahmestellen weiterverarbeitet werden müssen, werden zum  
Beispiel in Versandtaschen oder in entsprechend  geeigneten  Behältnissen zu den Annah-
mestellen transportiert.  Die abgezeichneten Belege werden den Kunden bei dem nächsten  
Kontakt übergeben bzw. als Brief zugesandt. Des  Weiteren werden auf  Wunsch der Kunden 
vorausbezahlte Pakete  in kleinen Mengen (bis durchschnittlich fünf Stück pro  Tag) abgeholt.  

3. 	 HIN + WEG  

Die Produkte HIN und  WEG  können miteinander  kombiniert werden. Hieraus wird dann HIN  
+  WEG. Die Kombinationen bestehen in der Regel aus einer Zuführung  am Morgen und ei-
ner  Abholung am Nachmittag.  Täglich können mehrere Fahrten HIN oder  WEG zu den Kun-
den durchgeführt werden. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass  morgens zwei HIN- 
Fahrten durchgeführt werden und am Nachmittag eine Abholfahrt  (WEG-Fahrt).  

4. 	 Rahmenvereinbarungen  

Größere Firmen mit mehreren selbständigen Stellen können eine zentrale Rechnungs-
begleichung in Anspruch nehmen. Das heißt  für angeschlossene Firmen wird eine Rahmen-
vereinbarung m it einer Rechnung erstellt. Für alle anzufahrenden Stellen wird eine individu-
elle Kalkulation hinsichtlich der anzufahrenden  Tage und Zeiten durchgeführt.  In die Rech-
nungsstellung fließen alle individuell entstehenden Kosten ein. Ein „Mengenrabatt" wird nicht  
gewährt.  

 

Mit Beschluss BK5-19/021 vom 21.10.2019  sind die Entgelte für  das  Produkt HIN +  WEG  
befristet bis zum 31.12.2021 genehmigt worden.  Die im  Antrag dargestellte Methode der  
Entgeltermittlung ist  gegenüber dem Vorverfahren unverändert.  

Die Antragstellerin beantragt wie folgt:   

1. 	 Für die durch die Antragstellerin nach Maßgabe  der  dem Entgeltgenehmigungsantrag als  
Anlagen beigefügten Leistungsbeschreibung sowie der Allgemeinen Geschäftsbedingung 
HIN +  WEG erbrachten Leistungen wird die folgende Methode der Entgeltermittlung pro 
Kunde genehmigt:  

 
Kilometersatz der Niederlassung XY *  Tourenlänge pro Kunde  
+ Minutensatz der Niederlassung XY  * Zeitaufwand pro Kunde)  
* Anzahl der Fahrten pro  Woche * Jahreswochen / Jahresmonate  
= kundenindividuelle Monatspauschale  

Es werden pro Niederlassung die in Anlage 1 aufgeführten Minuten- und  Kilometersätze ge-
nehmigt.  

2. 	 Das Entgelt wird für den Zeitraum 01.01.2022  bis 31.12.2026  genehmigt.   

- Öffentliche Fassung -
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Auf Nachfrage der Bundesnetzagentur hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 27.10.2021  
die Kalkulation näher erläutert sowie einzelne Werte aktualisiert.   

Der Entgeltantrag wurde gem. § 8 Abs. 2 PEntgV  im Internet und im Amtsblatt  der Bundes-
netzagentur  für Elektrizität, Gas,  Telekommunikation,  Post und Eisenbahnen Nr.  19/2021 
vom  13.10.2021  als Verfügung 76/2021  veröffentlicht.  

Mit dem Bundeskartellamt ist Einvernehmen über die vorliegend  getroffene Abgrenzung des  
relevanten Marktes in räumlicher und sachlicher  Hinsicht sowie die Feststellung der Markt-
beherrschung hergestellt worden.   

Das Bundeskartellamt hat  Gelegenheit zur Stellungnahme in der Sache erhalten.  

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf  den Inhalt der Akten Bezug g enommen.  

- Öffentliche Fassung -
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II.    

Das Entgelt  für die Dienstleistung HIN +  WEG  wird  wie aus dem  Tenor  ersichtlich genehmigt.   

Die Entscheidung findet ihre Rechtsgrundlage in  §§ 46, 19, 20,  21 Abs.  1 Nr.  1, Abs.  2 S. 1,  
Abs. 3 und 4, 22, 44 Satz 2 PostG, §§ 74  ff  TKG  1996, § 3 PEntgV.  

1.  Zuständigkeit und Verfahren  

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus §§ 46 Abs. 1, 19,  21 Abs. 1 Nr. 1 
PostG.  

Die Verfahrensvorschriften sind gewahrt. D urch den mit Schreiben der Antragstellerin vom  
22.09.2021  erklärten Verzicht auf Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung  
konnte diese  gem. § 44 PostG i. V.  m. § 75 Abs.  3 Satz 1 TKG  (1996) entfallen.  

Das Bundeskartellamt erklärte mit Schreiben vom  18.11.2021 das Einvernehmen über die 
Marktabgrenzung und die marktbeherrschende Stellung der Antragstellerin auf dem von dem  
Regulierungsverfahren betroffenen Markt.   

Die Entscheidung erfolgt  fristgemäß.  Gemäß § 22 Abs. 2 PostG entscheidet die Regulie-
rungsbehörde über einen Entgeltgenehmigungsantrag innerhalb von sechs  Wochen nach  
Eingang des Antrags. Sie kann die Frist durch Mitteilung an den Antragsteller um bis zu vier  
Wochen verlängern.  Von dieser  Verlängerungsmöglichkeit hat die Beschlusskammer mit  
Schreiben an die Antragstellerin vom  16.09.2021  Gebrauch gemacht.  

Die damit insgesamt 10-wöchige Entscheidungsfrist endet im vorliegenden Fall gem.  
§  31  Abs. 1 VwVfG i. V.  m. § 188 Abs. 2, 1. Alternative BGB mit Ablauf des  23.11.2021, wo-
bei  das für  den Anfang der Frist  maßgebende Ereignis i.  S. v. § 187 Abs. 1 BGB im Eingang  
des Entgeltantrags bei der Beschlusskammer am  14.09.2021  zu sehen ist.  

2.  Genehmigungsbedürftigkeit der Postdienstleistung  

Das Entgelt  für die Dienstleistung HIN +  WEG unterliegt der Entgeltgenehmigungspflicht  
nach § 19 PostG.   

§ 19 Satz 1 PostG bestimmt, dass Entgelte, die  ein Lizenznehmer auf einem Markt  für li-
zenzpflichtige Postdienstleistungen erhebt,  der Genehmigung bedürfen, wenn der Lizenz-
nehmer auf dem betreffenden Markt  marktbeherrschend ist. Die Antragstellerin ist Lizenz-
nehmerin im Sinne von § 19 Satz 1 PostG.  

Bei der Dienstleistung HIN +  WEG handelt es  sich um eine lizenzpflichtige Postdienst-
leistung i. S. d. § 5 Abs.  1 i. V.  m. § 4 Nr. 1a  PostG. Die Briefsendungen werden gewerbs-
mäßig befördert und überschreiten ein Einzelgewicht von 1000 Gramm nicht. Da das Entgelt  
auch auf Sendungsmengen von unter 50 Briefsendungen Anwendung f inden soll, unterliegt  
die Dienstleistung der ex-ante-Entgeltgenehmigungspflicht.  

 

- Öffentliche Fassung -
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3.  Marktbeherrschung  

Die Antragstellerin verfügt auf dem  für das Produkt  HIN +  WEG  relevanten Markt nach wie 
vor über eine marktbeherrschende Stellung g emäß § 4 Nr. 6 PostG i. V.  m. § 18 Abs.  1  
GWB. Der relevante Markt in sachlicher und räumlicher Hinsicht entspricht  dem bundeswei-
ten Markt  für die Beförderung von Briefsendungen bis 1.000  Gramm (lizenzpflichtige Post-
dienstleistungen, § 5 Abs. 1 PostG). Dieses Ergebnis ergibt sich unter Berücksichtigung der  
im Folgenden dargelegten Aspekte:  

3.1.  Sachlich relevanter  Markt  

Sachlich relevant ist der  Markt  für lizenzpflichtige Postdienstleistungen.   

Ausgangspunkt  für die Abgrenzung des sachlich relevanten Markts ist das  Bedarfsmarktkon-
zept. Hiernach sind dem  relevanten Angebotsmarkt sämtliche Produkte und Dienstleistungen 
zuzurechnen, die sich aus Sicht der Nachfrager  nach ihren Eigenschaften,  ihrem Verwen-
dungszweck und ihrer Preislage so nahestehen, dass der verständige Verbraucher sie als  für  
die Deckung eines bestimmten Bedarfs  geeignet, in berechtigter  Weise abwägend miteinan-
der  vergleicht und als  gegeneinander austauschbar ansieht. Maßgeblich für den  Verwen-
dungszweck sind nicht physikalisch-technische Eigenschaften, sondern die funktionale Aus-
tauschbarkeit, mithin die tatsächliche Handhabung durch die Nachfrager.  Der  Gesichtspunkt  
des Preises tritt demgegenüber zurück, vgl.  Immenga/Mestmäcker/Fuchs/Möschel, 5. Aufl.  
2014,  GWB  § 18 Rn. 32-36.  

Bei  dem  Produkt  HIN + WEG der  Antragstellerin handelt  es sich um  eine Abhol- und Bring-
dienstleistung,  mit  welcher  Briefsendungen bei Privat- wie auch Geschäftskunden (in der  
Regel  Geschäftskunden mit  größerem Sendungsaufkommen) abgeholt und in der nächsten 
Annahmestelle eingeliefert werden (WEG) bzw. aus dem Postfach/den Postfächern des  
Kunden zur Hausanschrift des Kunden  gebracht  werden (HIN). Die Dienstleistung wird auch 
in Kombination angeboten (HIN +  WEG). Zudem  besteht die Möglichkeit  - je nach Wunsch 
des Kunden - unterschiedlich häufige Abhol- bzw. Zustellfahrten zu vereinbaren. Für  die Er-
bringung der jeweiligen Dienstleistungen ist der  Abschluss eines  gesonderten Vertrags er-
forderlich.  

Damit handelt es sich bei den HIN  +  WEG-Dienstleistungen um Zusatzservices, die insbe-
sondere durch Geschäftskunden mit größerem  Sendungsaufkommen genutzt  werden kön-
nen, die sich aber  –  weil  keine Mindestmengen erforderlich sind –  auch an Privatkunden rich-
ten. Sie ergänzen die postalische Wertschöpfungskette (bestehend aus dem Einsammeln,  
Befördern und Zustellen von Briefsendungen) um einen Zusatzservice, der in einer beson-
ders  geregelten Form der Zustellung von Briefsendungen an die Hausanschrift des Empfän-
gers bzw. in der Abholung von Sendungen beim  Versender besteht. Durch diese direkte 
Verknüpfung mit dem Standardbriefversand sind die HIN +  WEG-Dienstleistungen in sachli-
cher Hinsicht demselben Markt wie die Beförderung von Briefsendung zuzuordnen.  

Zum sachlich relevanten Markt zählen demnach all jene Postdienstleistungen bei denen 
Briefe mit einem Einzelgewicht von bis zu 1.000  Gramm (lizenzpflichtige  Briefdienst-
leistungen) von gewerbsmäßigen Anbietern eingesammelt, weitergeleitet  bzw.  zugestellt  
werden (vgl.  Maßgrößenbeschluss BK5-21/004).   

- Öffentliche Fassung -
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Hiervon sind insbesondere Kuriersendungen abzugrenzen.  Es  besteht aus Sicht der Nach-
frager aufgrund des deutlich  höheren Preises keine Austauschbarkeit mit Standard-
Briefsendungen.  Sie unterliegen  nicht der Lizenzpflicht  (§ 5 PostG Abs.  2 Nr. 3).  Auch  elekt-
ronische Mitteilungsformen stellen aus Nachfragersicht  kein Substitut zum  physischen Brief  
im Sinne der Marktabgrenzung dar. Für eine ausgeprägte Substituierbarkeit zwischen den 
elektronischen Mitteilungsformen einerseits und den physischen Versandformen anderer-
seits sieht die Kammer derzeit  keine Anhaltspunkte (zur Abgrenzung physischer Briefsen-
dungen gegenüber  elektronischen Mitteilungsformen vgl. auch Maßgrößenbeschluss  BK5-
21/004).  

Eine Differenzierung des Marktes nach Kundengruppen (Geschäfts- vs. Privatkunden) ist  
nicht angezeigt, da diese im Hinblick auf die Feststellung der  marktbeherrschenden Stellung 
der  Antragstellerin nicht  zu einem wesentlich anderen Ergebnis  führen würde.  

Grundsätzlich besteht im Rahmen der auf  den Brieftransport ausgerichteten Dienstleistung  
WEG  auch die Möglichkeit  für die Mitnahme und Einlieferung k leiner Mengen von Paketsen-
dungen (max.  fünf Sendungen täglich), soweit betrieblich möglich. Dies stellt lediglich ein 
Zusatzangebot  für das Produkt  WEG dar und ergänzt dieses nur am Rande. Für die Abgren-
zung des Marktes in sachlicher Hinsicht ist dies angesichts der  Geringfügigkeit  ohne Belang.   

3.2.  Räumlich  relevanter Markt  

In räumlicher Hinsicht ist nach Maßgabe des Bedarfsmarktkonzepts der  gesamte inländische 
Markt  für die Beförderung von Briefsendungen bis 1.000  Gramm relevant.   

Lizenzpflichtige Briefbeförderungsleistungen werden grundsätzlich bundesweit zu einheitli-
chen Konditionen angeboten. Aus Sicht des Nachfragers ist es nicht von Bedeutung, an wel-
chem  Ort innerhalb des  Bundesgebietes er seinen Bedarf an Briefdienstleistungen decken  
möchte und wo in Deutschland der Adressat ansässig ist  (vgl.  Maßgrößenbeschluss BK5-
21/004).   

Indiz für die Annahme eines bundesweit einheitlichen Marktes auch  für die Zusatzleistung 
HIN +  WEG ist, dass die  Antragstellerin,  trotz vorhandenen Wettbewerbs im Bereich der  
Bring- und Abholdienstleistungen,  keine Veranlassung sieht, von der Anwendung eines bun-
desweit einheitlichen Entgeltschemas abzurücken. Die vorhandenen, zum  Teil auch nur re-
gionalen Wettbewerbsstrukturen  führen bislang nicht dazu, dass die Antragstellerin hinsicht-
lich ihres Leistungsangebots auf  lokale oder  regionale Besonderheiten Rücksicht nimmt und  
regionale Preis- oder  Angebotsdifferenzierungen vornimmt. Insoweit fehlt es  an einer  diszip-
linierenden Wirkung der  Wettbewerber, die eine Abkehr von der bundesweit einheitlichen 
Entgeltlogik erforderlich machen könnte. Die Annahme regionaler  Teilmärkte setzt die Mög-
lichkeit eigener, von den Nachbarregionen unabhängiger Markt- und Preisstrategien voraus  
(vgl. Bardong in Langen/Bunte: Kartellrecht  Kommentar, Band 1, 13. Aufl. 2018, § 18 GWB,  
Rdn. 50).  

Hinzu kommt, dass der Zusatzservice HIN +  WEG zwar separat von der Antragstellerin an-
geboten wird, die Nachfrager Bring- und Abholleistungen aber in der Regel in Verbindung mit  
bundesweiten Briefbeförderungsleistungen nutzen. Kunden  fragen hierbei eine „integrierte“  
Beförderungsleistung nach, die neben der Briefbeförderung vor- oder nachgelagerte HIN +  
WEG-Leistungen im  gesamten Bundesgebiet umfassen. Ein weiteres nach Zustell- oder Ab-
holregion differenziertes  Angebot wird von Versendern nicht nachgefragt.  

- Öffentliche Fassung -
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Auch bei Betrachtung der Zugangsmöglichkeit zu dieser Dienstleistung besteht  keine räumli-
che Beschränkung, da die Beauftragung der Antragstellerin mit HIN +  WEG-Leistungen von 
jedem  Ort im Bundesgebiet möglich ist.   

Es ist daher von einem bundesweit einheitlichen räumlichen Markt auszugehen. Eine Ab-
grenzung einzelner örtlicher oder  regionaler Märkte kommt nicht in Betracht.   

3.3.  Marktbeherrschung  

Auf dem  relevanten Markt  für lizenzpflichtige Beförderung von Briefsendungen bis 1.000 
Gramm verfügt die Antragstellerin über eine marktbeherrschende Stellung gemäß § 4 Nr. 6 
PostG i. V.  m. § 18 Abs.  1 GWB.  

Ein Unternehmen ist im  Sinne des § 18 Abs. 1  GWB  marktbeherrschend,  wenn es auf dem  
sachlich und räumlich relevanten Markt ohne Wettbewerb oder  keinem wesentlichen Wett-
bewerb ausgesetzt ist oder eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Markt-
stellung hat.  

Um die Marktstellung eines Unternehmens im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern zu be-
werten, ist insbesondere  sein Marktanteil zu berücksichtigen. Zur Beurteilung der Marktver-
hältnisse stehen der Bundesnetzagentur die Ergebnisse ihrer Markterhebung bei Unterneh-
men mit einer Lizenz zur Beförderung von Briefen mit einem Einzelgewicht von bis zu 1.000 
Gramm  gemäß § 5 Abs.  1 PostG zur Verfügung.  

Die Antragstellerin hatte im  Jahr 2020  im lizenzpflichtigen Briefbereich einen auf den Umsatz  
bezogenen Marktanteil von rund 85 Prozent.  Folglich besitzt die  Antragstellerin  weiterhin 
eine herausragende Marktstellung. Dabei werden ihr  auch die Umsatzanteile der mit ihr ver-
bunden Tochterunternehmen (DP InHaus Services  GmbH, DP E-Post Solutions  GmbH, DP  
Dialog Solutions  GmbH  und DHL Express  Germany GmbH), die ebenfalls lizenzpflichtige  
Briefdienstleistungen erbringen, zugerechnet.  

Der Umsatzanteil der Antragstellerin war über die vergangenen Jahre hinweg  nahezu kon-
stant. Von einer  marktbeherrschenden Stellung ist  gemäß § 18 Abs. 4  GWB bereits ab ei-
nem Marktanteil von 40 Prozent auszugehen. Daher wird die Antragstellerin ihre herausra-
gende Stellung auf dem  relevanten Markt trotz leichter Verschiebungen auch in den Folge-
jahren beibehalten. Dies  wird auch von den im Rahmen der Markterhebung aktuell vorlie-
genden Marktdaten untermauert.  

Die restlichen knapp 15 Prozent des Umsatzes verteilten sich im Jahr 2020  auf knapp 500  
Wettbewerber, von denen aber nur ein kleiner Kreis von Unternehmen Umsätze von über 10 
Mio. Euro erwirtschafteten. Keines der im Bereich lizenzpflichtiger  Briefdienstleistungen täti-
gen Unternehmen war bislang in der Lage, seine Position in größerem Umfang auszubauen.  
Das unter den  Wettbewerbern aktuell  größte Unternehmen hat einen Marktanteil im Bereich 
lizenzpflichtiger Briefdienstleistungen auf den Umsatz  bezogen von unter  5 Prozent.  

Auch die größeren Marktteilnehmer dürften daher nicht in der Lage sein, die Verhaltensspiel-
räume der Antragstellerin in absehbarer Zukunft  entscheidend zu beeinflussen. Der Abstand 
des Marktanteils der Antragstellerin zum nächstgrößeren Anbieter ist überragend und unter-
streicht die besondere Marktstellung.  

- Öffentliche Fassung -
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Hinzu kommt, dass der Markt für Briefdienstleistungen bis 1.000 Gramm in Deutschland ten-
denziell von sinkenden Sendungsmengen geprägt ist. Daher ist für die Zukunft nicht davon 
auszugehen, dass sich die derzeitigen Wettbewerbsverhältnisse in diesem Bereich zu Guns-
ten der Wettbewerber der Antragstellerin wesentlich verändern werden. 

Auch wenn zur Beurteilung der Marktstellung der Antragstellerin der Marktanteil bezogen auf 
die Sendungsmengen herangezogen würde, fiele das Ergebnis eindeutig aus. Die vorliegen-
den Daten aus der Markterhebung der Bundesnetzagentur beziffern den mengenmäßigen 
Marktanteil im Jahr 2020 auf knapp 86 %. Hierbei werden Teilleistungssendungen wie üblich 
vollständig der Antragstellerin zugerechnet. Selbst wenn man die von den Wettbewerbern 
bei der Antragstellerin eingelieferten Teilleistungssendungen bei ihrem Mengenanteil unbe-
rücksichtigt ließe, betrüge der mengenmäßige Marktanteil der Antragstellerin noch gut 76 
Prozent. Denn lediglich ca.- % der Teilleistungen insgesamt werden von den 
Wettbewerbern bei der Antragstellerin eingeliefert. Der weit überwiegende Teil an Teilleis-
tungssendungen wird von Endkunden direkt bei der Antragstellerin eingeliefert-
- %). Die restlichen rund- % stammen von Konzernunternehmen. 

§ 18 Abs. 3 GWB nennt weitere Kriterien für die Beurteilung der Marktstellung eines Unter-
nehmens im Vergleich zu seinen Wettbewerbern, hierzu zählt u.a. die Finanzkraft. Die An-
tragstellerin besitzt im Vergleich zu anderen Anbietern im relevanten Markt eine überragende 
Finanzkraft. So liegt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT im Unternehmensbereich 
Post & Paket Deutschland (hierzu zählt auch der Bereich Brief) seit vielen Jahren konstant 
bei über 1 Mrd. Euro. Das EBIT des Segments lag im Jahr 2019 bei 1,23 Mrd. Euro und ist 
im Geschäftsjahr 2020 deutlich auf 1,59 Mrd. Euro gestiegen (das entspricht einem Zuwachs 
von gut 29 %), vgl. Deutsche Post DHL Group, Geschäftsbericht 2020, S. 38. Ihre überra-
gende Finanzkraft versetzt die Antragstellerin in die Lage, die Wettbewerbsverhältnisse im 
relevanten Markt zu ihren Gunsten beeinflussen zu können. 

Auch die ausschließliche Betrachtung der lizenzpflichtigen Abhol- und Bringdienstleistungen 
führt zu keinem anderen Ergebnis: Die Antragstellerin steht auch hier einer Vielzahl von 
Wettbewerbern gegenüber, die lediglich geringe Marktanteile erreichen und damit nicht über 
das wettbewerbliche Potential verfügen, die Verhaltensspielräume der Antragstellerin maß-
geblich zu beeinflussen. Der Umsatzanteil der Antragstellerin bei Abhol- und Bringdienstleis-
tungen betrug im Jahr 2020 rund . Die im Rahmen des Antrags vorge-
legten Umsatzdaten zeigen, dass die Antragstellerin für die kommenden Jahre von_ 

ausgeht. Daher ist auf Basis der vorliegenden Informationen 
nicht davon auszugehen, dass sich die Verteilung der Umsatzanteile zwischen der Antrag-
stellerin und ihren Wettbewerbern im Bereich der Abhol- und Bringdienstleistungen in ab-
sehbarer Zeit signifikant ändern wird . 

zusammenfassend ist festzustellen, dass die Antragstellerin auf dem für das Produkt HIN + 
WEG relevanten Markt, dem bundesweiten Markt für die Beförderung von Briefsendungen 
bis 1.000 Gramm, über eine marktbeherrschende Stellung verfügt. 

Ausschlaggebend für dieses Ergebnis ist ihr herausragender Marktanteil (bezogen auf den 
Umsatz) und der herausragende Abstand zu den nächstgrößten im Markt aktiven Unterneh-
men. Die weiteren in § 18 Abs. 3 GWB genannten Kriterien verstärken die außerordentliche 
Marktposition der Antragstellerin. 
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4.  Genehmigungsfähigkeit  

Die Methode der  Entgeltermittlung ist –  wie beantragt  –  genehmigungsfähig. Die  niederlas-
sungsbezogenen Minuten- und Kilometersätze waren hinsichtlich des  Gewinnzuschlags  
marginal  anzupassen und sind  in der aus dem  Tenor ersichtlichen Höhe genehmigungsfähig.     

Die genehmigten Entgelte orientieren sich an den Kosten der effizienten Leistungsbereit-
stellung (KeL). Zudem liegen  für diese Entgelte  keine Versagungsgründe nach § 20 Abs.  3  
PostG vor. Denn die Entgelte beinhalten keine Aufschläge  und  sind überdies nicht diskrimi-
nierend.  Abschläge, die die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Marktteilnehmer beeinträch-
tigen, sind  für die Kammer auf  Grundlage der vorliegenden Kalkulationsannahmen der Be-
troffenen nicht ersichtlich. Zum Nachweis, dass die Kalkulationsannahmen  für  den gesamten  
Genehmigungszeitraum zutreffend  sind, wird der  Betroffenen  eine Berichtspflicht über die 
Entwicklung der variablen Fahrzeugkosten pro Kilometer sowie der eingekauften  Transport-
leistungen  für die Fahrzeugklassen LKW  und Sprinter  je Niederlassung  auferlegt  (siehe hier-
zu  Punkt II.  6.).  

4.1.  Maßstäbe des § 20 PostG  

Nach § 20 Abs. 1, 2  und  Abs.  3  Nr. 1 PostG haben sich genehmigungsbedürftige Entgelte an 
den KeL zu orientieren und dürfen keine Aufschläge enthalten, die der Anbieter nur aufgrund  
seiner marktbeherrschenden Stellung durchsetzen kann.  

4.1.1.  Kostennachweise  

Für die Dienstleistung HIN +  WEG hat  die Antragstellerin mit Schreiben vom 14.09.2021  eine 
Kalkulation mit eingehender Kostendokumentation vorgelegt. Mit Schreiben vom  27.10.2021  
hat sie auf Nachfrage der Beschlusskammer einzelne Positionen zu ihrem Entgeltantrag wei-
tergehend erläutert und belegt. Anhand dieser Unterlagen konnte die Beschlusskammer die 
Herleitung des Entgelts sowie dessen Berechnungsschritte nachvollziehen. Die nach § 2  
PEntgV  geforderten Kostennachweise sind somit  erbracht.  

Die Beschlusskammer hat  die mit dem Antrag vorgelegte Kostenkalkulation hinsichtlich ihrer  
Vereinbarkeit  mit dem in § 20 Abs. 1  PostG verankerten Grundsatz der Kostenorientierung  
an der effizienten Leistungsbereitstellung überprüft.  Nach § 20 Abs. 2 PostG ergeben sich  
die KeL aus den langfristigen zusätzlichen Kosten der Leistungsbereitstellung und einem  
angemessenen Zus chlag für  leistungsmengenneutrale Gemeinkosten, jeweils  einschließlich 
eines angemessenen  Gewinnzuschlags soweit diese Kosten jeweils  für die Leistungsbereit-
stellung notwendig sind.  Bei der Ermittlung des  angemessenen Gewinnzuschlags sind ins-
besondere die Gewinnmargen solcher Unternehmen als  Vergleich heranzuziehen, die mit  
dem beantragenden Unternehmen in struktureller Hinsicht vergleichbar und in anderen euro-
päischen Ländern auf den mit dem lizenzierten Bereich vergleichbaren, dem  Wettbewerb 
geöffneten Märkten tätig sind.  

4.1.2.  Leistungsbeschreibung  

Die von der Antragstellerin eingereichten Unterlagen, soweit sie sich auf die Darstellung der  
Auslieferungs- und Abholleistungen beziehen, erfüllen die Anforderungen an eine nachvoll-
ziehbare und prüffähige Leistungsbeschreibung.  Anhand der Erläuterungen lassen sich Art  
und Umfang der erforderlichen Beförderungsschritte nachvollziehen.  
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Die Antragstellerin hat dargestellt, wie die Dienstleistung HIN +  WEG produktionstechnisch  
behandelt wird. Zudem hat sie den Entwurf der zur Anwendung k ommenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen H IN  + WEG  (Stand 01/2022)  sowie BRIEF NATIONAL vorgelegt.   

Anhand dieser Darstellung lassen sich sämtliche kostenrelevante Leistungsaspekte nach-
vollziehen. Die Beschlusskammer hat sich davon überzeugt, dass der  Effizienzmaßstab ge-
mäß § 20 Abs. 1, 2  PostG eingehalten wird.  

4.1.3.  Entgeltkalkulation  

4.1.3.1.  Methode der Preisermittlung  

Die von der Antragstellerin bereits in den vorangegangenen Genehmigungsverfahren darge-
stellte Kalkulationsmethode, nach der  für  jeden Kunden auf der Grundlage des  jeweiligen 
Zeitaufwands sowie der individuellen Tourenlänge ein Entgelt bestimmt wird, wird –  wie be-
antragt  –  genehmigt.   

Der kundenindividuelle Aufwand pro Fahrt ermittelt sich aus dem  jeweiligen Minutensatz der  
entsprechenden Niederlassung multipliziert  mit dem Zeitaufwand für die Fahrt  zuzüglich des  
niederlassungsspezifischen Kilometersatzes  multipliziert mit der  Tourenlänge. Minuten- und  
Kilometersätze werden getrennt nach der eingesetzten Fahrzeugklasse (Sprinter bzw. LKW  
solo) ausgewiesen.  

Ausgehend von dem Aufwand pro Fahrt  und der  durchschnittlichen Anzahl der anzufahren-
den Arbeitstage im Monat  wird die Monatspauschale bestimmt. Durch diesen Verrech-
nungsmodus ist zugleich sichergestellt,  dass die  Monatspauschale Kunden (bei Vergleich-
barkeit von Zeitaufwand und Tourenlänge) nicht diskriminiert.   

Die Berechnungsmethode gewährleistet eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung von 
Transportleistungen. Somit ist von einer Orientierung der auf der Grundlage der Formel er-
rechneten Entgelte an den KeL auszugehen. Anhaltspunkte  für Abschläge oder  für eine dis-
kriminierende Preisgestaltung liegen nicht vor.  Die Anforderungen nach §  20 Abs.  3  Nr. 1  
PostG sind erfüllt.   

Kundenindividuelle Tourenlänge  

Die Antragstellerin hat die Ermittlung der  kundenindividuellen Tourenlänge detailliert und  
nachvollziehbar dargestellt.   

Hierbei hat sie auf Grundlage ihrer Routenplanung eingehend spezifiziert,  wie bei einer  kon-
kreten Tourenfahrt  der  Grundaufwand sowie die zusätzlichen Aufwände für  Stich- und Um-
wege  aufgrund der Einbeziehung eines Kunden in eine bestehende Tour  bestimmt werden 
und nach welcher Methode die hierauf  entfallenden Kosten dann auf  die  Kunden umgelegt  
werden. Nach dieser Berechnungslogik werden zunächst die zusätzlichen Aufwände für  
Stich- und Umwege  durch Vergleich von Ist-Zustand (ohne neuen Auftrag)  und Plan-Zustand  
(mit neuem Auftrag)  ermittelt, wobei diese zusätzlichen Kosten ausschließlich dem neuen  
Kunden zugeordnet werden. Dagegen wird der  Grundaufwand einer Tourenfahrt  anteilig auf  
alle einzubeziehenden Kunden der Tour  umgelegt.  Der  Grundaufwand umfasst den Aufwand 
von Fahrten ab dem Ausgangspunkt  (Briefzentrum, Zustellstützpunkt) zu Beispiel zu einem  
Gewerbegebiet.  
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Kann ein neuer Kunde nicht  mehr in  eine bestehende Tour eingebunden  werden,  wird eine  
neue Tour  geplant und  eingerichtet. Die Kalkulation des  kundenindividuellen Aufwands er-
folgt analog zur Aufwandsermittlung bei bestehenden Touren, wobei bei neuen Touren zu  
Beginn die Tourenfolge und die (potentielle) Zahl der Kunden für die Tour zu ermitteln sind.  
Lediglich in Fällen, in denen Kunden weder in bestehende noch in neue Touren eingebunden  
werden können, bspw. aus zeitlichen Gründen, werden Direktfahrten vom  Briefzentrum oder  
Zustellstützpunkt  zum  Kunden durchgeführt.  Dem  Kunden wird in  diesem  Fall  der  Gesamt-
aufwand zugerechnet.  

Kundenindividueller Zeitaufwand   

Die der Berechnung des  Kriteriums „Zeitaufwand pro Kunde“ zugrundeliegende Berech-
nungslogik ist von der Antragstellerin näher spezifiziert worden. Insbesondere hat die An-
tragstellerin diejenigen Einflussfaktoren benannt,  die maßgeblich den Bearbeitungsaufwand 
in den Niederlassungen determinieren.   

Ausweislich der Prozessdokumentation setzt sich der  kundenindividuelle Zeitaufwand maß-
geblich aus dem Zeitbedarf  für die eigentliche Fahrt, der analog zur Ermittlung der  kundenin-
dividuellen Tourenlänge erfolgt, sowie aus den Anhaltezeiten für  das Be- und Entladen zu-
sammen. Der ausweislich der Dokumentation vorgetragene Aufwand für den Fall, dass sich 
etwa aufgrund hoher Sendungsmengen ein zusätzlicher Ladevorgang ergibt bzw. keine zent-
rale Rampe oder eine erschwerte Zutrittsmöglichkeit besteht oder  etwa ein anderes Stock-
werk als das Erdgeschoss als Übergabestelle definiert wird, ist vor dem Hintergrund des  
hiermit verbundenen höheren Zeitbedarfs  gerechtfertigt.  

4.1.3.2.  Kostenkalkulation  

Methode der Kostenkalkulation  

Aufgrund der  regionalen Kostenunterschiede dienen als  Grundlage der Kostenkalkulation die 
39 Produktionsniederlassungen der Antragstellerin. Für  jede Niederlassung werden jeweils  
die Kosten pro Minute und die Kosten pro Kilometer ermittelt. Hauptursachen für  die regiona-
len Kostenunterschiede sind die unterschiedlichen Marktpreise für den Einkauf von Trans-
portdienstleistungen, variierende Gewichtungen von Eigen- und Fremdleistungen sowie regi-
onale Abweichungen bei den Personalkostensätzen.   

Die Kalkulation der niederlassungsbezogenen Kosten erfolgt nach der Methode der Zu-
schlagskalkulation. Hierbei differenziert die Antragstellerin nach den Kosten pro Minute für  
die jeweilige Niederlassung  und Kosten pro Kilometer  für die jeweilige Niederlassung.  

Die Wertschöpfungskosten unterteilen sich für den Bereich der Eigenleistung in Personalkos-
ten und Fahrzeugkosten. Der Bereich der Fremdleistungen wird am Markt auf Stundenbasis  
eingekauft.    

4.1.3.3.  Kostenkalkulation  - Eigenleistung  

Fixe Fahrzeugkosten  

Die von der  Antragstellerin in ihrer Fahrzeugkostenkalkulation geltend gemachten Ansätze 
für die fixen Fahrzeugkosten orientieren sich an  den KeL und  können daher in vollem Um-
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fang anerkannt werden.  Die angewandten Berechnungs- und Allokationsverfahren entspre-
chen allgemeinen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.   

Die fixen Fahrzeugkosten für  Bring- und Abholdienste der einzelnen Niederlassung werden 
nach Maßgabe der  tatsächlichen Inanspruchnahme des Fuhrparks verrechnet.  

Die fixen Fahrzeugkosten, welche auf Daten der  überwiegend für die Dienstleistung HIN +  
WEG  eingesetzten Fahrzeugklassen „Sprinter“ und „LKW  solo“ beruhen,  beinhalten Aufwen-
dungen der Niederlassungen  für die monatlich von der Deutschen Post Fleet GmbH in  
Rechnung gestellte „Fullservice Überlassungsrate“ (FSÜ). Diese beinhalten die Annuität für  
die Fahrzeuge, Steuern,  Versicherungen, Instandhaltungskosten sowie verschiedene Ge-
bühren. Der Anteil der HIN +  WEG-Aufträge, die  mit einem LKW  durchgeführt werden, be-
trägt ca.  %.   

Die Antragstellerin hat ausgehend von Ausstattung / Modell des Fahrzeugs und einer veran-
schlagten Jahreslaufleistung einen monatlichen individuellen FSÜ-Grundwert für jedes  ein-
gesetzte Fahrzeug ermittelt.  In Abhängigkeit von der  tatsächlichen Laufleistung im Jahr 2020  
wurden dann niederlassungsbezogen Mehr- oder Minderlaufleistungen durch Zuschläge von 

 € /  km bei Sprinter bzw.   € /  km bei LKW  oder Abschläge in  
Höhe von  € /  km bei Sprinter  bzw.   € /  km bei  LKW auf  den  
FSÜ-Grundwert vorgenommen. Für  jede Niederlassung werden die so ermittelten Kosten für  
die FSÜ pro Jahr durch  die jährliche Einsatzdauer (in Stunden)  ins Verhältnis gesetzt. Hie-
raus errechnet  sich eine niederlassungsbezogene FSÜ Sprinter bzw. LKW  solo pro Stunde 
(in Euro).   

Jährliche Kostensteigerungen werden mittels prozentualer Hochrechnung berücksichtigt.  
Diese ergeben sich aus  den bundesweiten durchschnittlichen Kostensteigerungen der FSÜ  
in den Jahren 2017 bis 2021. Die durchschnittlichen jährlichen Kostensteigerungen belaufen  
sich beim Fahrzeugtyp Sprinter auf  % und beim LKW  solo   %. 
Unter Berücksichtigung der  jährlichen Kostensteigerungen ermittelt  sich je Niederlassung  
eine FSÜ pro Stunde (in Euro) Sprinter bzw. LKW solo.  Grundlage  für die  weitere Kalkulation 
bilden die jeweiligen niederlassungsbezogenen Mittelwerte der FSÜ der Jahre 2022 bis  
2026, vgl. Punkt 4.2.,  Tabellen 1 und 2.  

Variable Fahrzeugkosten  

Die variablen Fahrzeugkosten pro km, setzen sich aus den niederlassungsspezifischen 
Kraftstoffkosten zusammen. Diese beruhen auf den durchschnittlichen Dieselpreisen für das  
Jahr 2021  und einem durchschnittlichen Fahrzeugverbrauch von  Liter pro 100 
km  für den Sprinter und   Liter pro  100 km für  den LK W solo.   

Zur Berücksichtigung der Dieselpreisentwicklung wurden die Werte für das Jahr 2021 um  
den durchschnittlichen Preisanstieg der letzten 18  Jahre fortgeschrieben. Die Entwicklung  
der  durchschnittlichen Preissteigerung wurde anhand der Angaben des Statistischen Bun-
desamts zur Entwicklung der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Preise für Dieselkraft-
stoff ab 1968, nachvollzogen und beträgt im Mittelwert 2,5  % (2003-2021).  

In die Berechnung des durchschnittlichen Dieselpreises  fließt ein Preisanstieg von  8 Euro-
cent pro Liter Diesel ein,  der infolge der Einführung der CO2-Steuer Dieselkraftstoffe ab dem  
01.01.2021 verteuert.  Weitere Erhöhungsschritte  der CO2-Steuer hat die Antragstellerin über  
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die vorgenannte durchschnittliche Preissteigerungsrate in Höhe von 2,5 % jährlich nicht ge-
sondert berücksichtigt. 

Der weiteren Ermittlung der niederlassungsbezogenen variablen Fahrzeugkosten pro km 
werden die von der Antragstellerin für den Zeitraum 2022-2026 hochgerechneten jeweiligen 
durchschnittlichen Dieselpreise je Niederlassung in Höhe von ct./Liter bis 

ct./Liter zugrunde gelegt, vgl. variable Fahrzeugkosten pro km (in Euro), 
Punkt 4.2. , Tabellen 3 und 4. 

Personalkosten 

Die von der Antragstellerin geltend gemachten Personalkostensätze je Niederlassung wer-
den dem Grunde und der Höhe nach anerkannt. 

Die für das Basisjahr 2020 zugrunde gelegten Personalkostensätze können ebenso wie die 
verschiedenen prozentualen Zuschläge für Erholungspausen, persönliche Bedürfnisse und 
Vertreterzeiten in der angesetzten Höhe akzeptiert und im Weiteren übernommen werden. 
Die Vergütung der für Bring- und Abholleistungen eingesetzten Beschäftigten richtet sich 
nach den Entgeltgruppen 2 bis 4 des Tarifvertrags der Antragstellerin. Unter Berücksichti-
gung eines Zuschlags in Höhe von % für Erholungspausen I persönliche 
Bedürfnisse errechnet sich ein durchschnittlicher Personalkostensatz I je Stunde für das Jahr 
2020 von €. Nach Einbeziehung eines niederlassungsspezifischen Vertre-
terzuschlags sowie einer allgemeinen auf Stundenbasis umgerechneten Aufwandsentschä-
digung für Kraftfahrer in Höhe von € / je Std. errechnet sich der niederlas-
sungsspezifische Personalkostensatz für das Jahr 2020. 

Zur Bestimmung der Personalkostensätze für die Folgejahre wird auf Grundlage der Mittel-
fristplanung der Antragstellerin von folgenden Steigerungsraten ausgegangen:·-
- % in 2021 , % in 2022 und % p.a. für die Jahre 2023 
bis 2026. Der der Kalkulation zugrunde zu legende durchschnittliche Personalkostensatz 
errechnet sich als einfaches arithmetisches Mittel der ermittelten Personalkostensätze der 
Jahre 2022 bis 2026. 

Aus der Summe der jeweiligen niederlassungsbezogenen Personalkostensätze in € / je 
Stunde und den FSÜ in € I je Stunde ergeben sich nach Umrechnung auf Minutenbasis die 
Wertschöpfungskosten der Eigenleistung pro Minute, vgl. Punkt 4.2. , Tabellen 1 und 2. 

4.1.3.4. Kostenkalkulation - Fremdleistung 

Die von der Antragstellerin in ihrer Kostenkalkulation für Fremdleistungen in Ansatz gebrach-
ten Kosten für Subunternehmerleistungen orientieren sich an den KeL. 

Für diese Position hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 27.10.2021 Nachweise für die 
tatsächlichen Aufwendungen bei Fremdvergabe für einzelne Niederlassungen beigebracht. 
Für ausgewählte Niederlassungen hat sie die Ist-Kosten und die den Kosten zugrunde geleg-
ten Einsatzstunden nachgewiesen. Anhand dieser Unterlagen konnte sich die Kammer da-
von überzeugen, dass es sich hierbei um marktgängige Preise und Konditionen handelt. 

Ausgehend von den jeweiligen niederlassungsspezifischen Ist-Kosten für Fremdleistungen 
ergeben sich nach Umrechnung auf Minutenbasis die Ist-Kosten in € I pro Minute für die ein-
zelne Niederlassung. Jährliche Kostensteigerungen werden mittels prozentualer Hochrech-
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% 
ücksichtigt. Diese ergeben sich aus den bundesweiten durchschnittlichen Kosten-

steigerungen aller eingekauften Transportleistungen in den Abteilungen Verkehr der Nieder
lassungen in den Jahren 2016 bis 2020. Die durchschnittlichen jährlichen Kostensteigerun-
gen belaufen sich beim Fahrzeugtyp Sprinter auf % und beim LKW solo-

und werden der weiteren Ermittlung der Kosten für Transportleistungen für die 
Jahre 2022 bis 2026 zugrunde gelegt, vgl. Punkt 4.2., Tabellen 1 und 2. 

4.1.3.5. Gewichtung 

Die der Berechnung der niederlassungsbezogenen entfernungs- und zeitabhängigen Sätze 
zugrunde gelegten Verhältnisse der Eigen- und Fremdleistung sind anerkennungsfähig. 

Das Verhältnis der niederlassungsbezogenen Eigen- und Fremdleistungen ermittelt sich aus 
dem Umfang der Aufträge pro Woche, die entweder in Eigenleistung oder durch fremde 
Transportdienstleister in 03/2021 erbracht wurden, vgl. Punkt 4.2., Tabellen 1 und 2. 

4.1.3.6. Overheadzuschlag 

Die von der Antragstellerin geltend gemachten Aufwendungen für Leitung und Service als 
Zuschlag in Höhe von % auf die Wertschöpfungskosten werden dem Grun-
de und der Höhe nach anerkannt. 

Das von der Antragstellerin gewählte Verfahren der Zuschlagskalkulation ist anzuerkennen. 
Bei der Berücksichtigung von Gemeinkosten in Form von Zuschlägen für Leitung und Ser-
vice auf die Wertschöpfungskosten handelt es sich um ein in der betriebswirtschaftlichen 
Praxis anerkanntes Kalkulationsverfahren. 

Die Ermittlung des Zuschlagssatzes wurde auf Basis der Ist-Kosten des Jahres 2020 ermit-
telt. Hierbei wurden dem Produkt HIN+ WEG Gemeinkosten in Höhe von 
- €zugerechnet. Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus den 
bereichen 

Bei Kosten der Wertschöpfung von 
€ ergibt sich ein Zuschlagssatz von %. 

4.1.3.7. Gewinnzuschlag 

Nach § 20 Abs. 2 PostG umfassen die KeL einen angemessenen Gewinnzuschlag. 

Der von der Antragstellerin geltend gemachte Gewinnzuschlag i. H. v. % be-
zogen auf die Gesamtkosten ist dem Grunde nach gerechtfertigt, der Höhe nach aber gering-
füg ig auf die zuletzt gemäß § 20 Abs. 2 PostG ermittelte Gewinnmarge anzupassen, vgl. 
beabsichtigte Maßgrößenentscheidung vom 06.10.2021 , Seite 49 ff. Für die Kalkulation der 
Leistung HIN+ WEG wird ein Gewinnzuschlag i. H. v. 6,56 % in Ansatz gebracht. Dieser 
berücksichtigt die aktuellen Erkenntnisse aus der Untersuchung der Gewinnmargen anderer 
europäischer Briefdienstleister, vgl. ebd. 

Bei der Ermittlung des angemessenen Gewinnzuschlags nach § 20 Abs. 2 PostG sind die 
Gewinnmargen solcher Unternehmen als Vergleich heranzuziehen, die in anderen europäi-
schen Ländern auf den mit dem lizenzierten Bereich vergleichbaren Märkten tätig und mit 
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dem beantragenden Unternehmen in struktureller Hinsicht vergleichbar sind.  Unter Berück-
sichtigung dieser Vorgaben hat die Beschlusskammer zuletzt im  Rahmen des  Price-Cap-
Maßgrößenverfahrens BK5-21/004  die Gewinnmargen anderer europäischer Unternehmen 
auf vergleichbaren Märkten untersucht. Danach beträgt die durchschnittliche  
sendungsmengengewichtete Gewinnmarge 6,56  %. Der so  ermittelte  Gewinnsatz ist den 
beantragten Entgelten der Antragstellerin zugrunde zu legen.  

Die Postgesetznovelle vom 18.03.2021  führt dabei nicht zu einer Veränderung der Bemes-
sungsmethode. In materieller Hinsicht bleiben die neugefassten Regelungen des Postgeset-
zes hinsichtlich der  Vorgaben zur Gewinnbemessung, auf deren Grundlage die Beschluss-
kammer die Gewinnmarge  im  Wege der Vergleichsmarktbetrachtung f estgelegt hatte, un-
vermindert  bestehen. Die von der Beschlusskammer in der Vergangenheit durchgeführte  
makroökonomische Analyse im  Hinblick auf die Vergleichstauglichkeit der  einzubeziehenden 
europäischen Briefmärkte und die hierauf  aufbauende - betriebliche Faktoren berücksichti-
gende  - mikroökonomische Analyse zur Beurteilung der strukturellen Besonderheiten der als  
Vergleichsunternehmen herangezogenen Postunternehmen, behalten ebenso ihre Gültigkeit  
wie die Herleitungsschritte der daraus abgeleiteten Gewinnmarge.   

Aufgrund der zeitlichen Nähe der Untersuchungen zum vorliegend zu bescheidenden Ent-
geltgenehmigungsantrag ist es angezeigt, eine Umsatzrendite in Höhe von 6,56  % als an-
gemessenen Gewinnzuschlag nach §  20  Abs. 2 PostG  für die Bestimmung der KeL der Be-
förderungsleistungen HIN +  WEG zugrunde zu legen.   

Denn zum einen gelten die in § 20 Abs. 2 PostG  festgelegten Grundsätze zur  Gewinnbe-
messung, wonach die KeL einen derart zu ermittelnden Gewinn als Kostengröße zu umfas-
sen haben,  für  sämtliche genehmigungsbedürftigen Entgelte lizenzpflichtiger Postdienstleis-
tungen. Zum anderen ist  der Zusatzservice HIN +  WEG  als Variante der Zustellung bzw.  
Abholung und Einlieferung von Briefsendungen  Bestandteil der Briefbeförderungskette. Die 
Erwägungen zur Bestimmung des  Gewinnsatzes anhand der in §  20  Abs. 2 PostG  niederge-
legten Kriterien gelten somit auch für die HIN  +  WEG-Beförderungsleistungen.  

4.2.  Ergebnis der Kalkulation  

Die KeL-Ermittlung ergibt  folgende Minuten- und Kilometersätze:  
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Tabelle 1 - Kalkulation Minutensatz (EUR I Min.) - Sprinter 

-"C-(/) J::I """:" ca c"' ·-c :e 
QI -:; a:: 
c :::> 
·- w 

Dresden 
Leipzig 
Zwickau 
Berlin 1 
Berlin 2 
NL B Nbrb (ab 
1.7.2021 NL 
Rostock) 
Hamburg Zentrum 
Kiel 
Oldenburg 
Bremen 
Hannover 
Herford 
Kassel 
Gießen 
Magdeburg 
Düsseldorf 
Dortmund 
Essen 
Duisburg 
Münster 
Köln-West 
Bonn 
Koblenz 
Frankfurt 
Wiesbaden 
Saarbrücken 
Mannheim 
Stuttgart 
Reutlin en 
Karlsruhe 
Freiburg 
München 
Freisin 
Augsburg 
Ravensburg 
Nürnberg 
Straubing 
Würzburg 
Erfurt 

0,521 
0,579 
0,607 
0,613 
0,599 
0,617 
0,622 
0,673 
0,610 
0,532 
0,549 
0,596 
0,590 
0,639 
0,547 
0,544 
0,642 
0,530 
0,542 
0,542 
0,582 
0,558 
0,590 
0,556 
0,637 
0,588 
0,562 
0,577 
0,632 
0,555 
0 568 
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Tabelle 2 - Kalkulation Minutensatz (EUR I Min.) - LKW solo 

~ 

"C 
(/) - 

Dresden 
Leipzig 
Zwickau 
Berlin 1 
Berlin 2 
NL B Nbrb (ab 
1.7.2021 NL Rostock) 
Hambur Zentrum 
Kiel 
Oldenbur 
Bremen 
Hannover 
Herford 
Kassel 
Gießen 
Magdeburg 
Düsseldorf 
Dortmund 
Essen 
Duisbur 
Münster 
Köln-West 
Bonn 
Koblenz 
Frankfurt 
Wiesbaden 
Saarbrücken 
Mannheim 
Stuttgart 
Reutlin en 
Karlsruhe 
Freiburg 
München 
Freisin 
Augsburg 
Ravensburg 
Nürnberg 
Straubing 
Würzburg 
Erfurt 

0,940 
1,176 
1,004 
1,001 
1,073 
1,011 
1,001 
0,908 
0,987 
0,908 
0,669 
0,973 
0,975 
0,859 
1,045 
1,053 
0,919 
0,931 
0,961 
0,887 
0,927 
0,946 
0,945 
0,967 
0,872 
1,028 
0,797 
1,044 
0,934 
0,936 
0,960 
0,903 
0,914 
1,146 
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Tabelle 3 - Kalkulation Kilometersatz (EUR I km) - Sprinter 

Cl c 
:l 

m 
CO ;: 
Q) 
"C 
-~ 

Dresden 
Leipzig 
Zwickau 
Berlin 1 
Berlin 2 
NL B Nbrb (ab 1.7.2021 NL Rostock) 
Hamburg Zentrum 
Kiel 
Oldenburg 
Bremen 
Hannover 
Herford 
Kassel 
Gießen 
Magdeburg 
Düsseldorf 
Dortmund 
Essen 
Duisburg 
Münster 
Köln-West 
Bonn 
Koblenz 
Frankfurt 
Wiesbaden 
Saarbrücken 
Mannheim 
Stuttgart 
Reutlingen 
Karlsruhe 
Freiburg 
München 
Freising 
Augsburg 
Ravensburg 
Nürnberg 
Straubing 
Würzburg 
Erfurt 

ai 
- Q)
III -0 .r:. 

..ll: CJ 
III ·-
Cl ~ 
c ~ .a ~ 
:o 
Q. 

E
• 

.r:. ..ll: 
CJ III 0::: 
~~ 

!:I 
:X~ „ E 
$ ..ll: 
Q) Eo::: 
.2 ::::> ·- w 

0,011 
0,005 
0,056 
0,008 
0,000 
0,007 
0,002 
0,003 
0,014 
0,046 
0,006 
0,023 
0,031 
0,033 
0,025 
0,008 
0,005 
0,012 
0,023 
0,008 
0,003 
0,013 
0,031 
0,020 
0,005 
0,019 
0,012 
0,011 
0,010 
0,019 
0,052 
0,059 
0,004 
0,016 
0,048 
0,016 
0,012 
0,023 
0,000 
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Tabelle 4 - Kalkulation Kilometersatz (EUR I km) - LKW solo 

Dresden 
Leipzig 
Zwickau 
Berlin 1 
Berlin 2 
NL B Nbrb (ab 1.7.2021 NL Rostock) 
Hamburg Zentrum 
Kiel 
Oldenburg 
Bremen 
Hannover 
Herford 
Kassel 
Gießen 
Magdeburg 
Düsseldorf 
Dortmund 
Essen 
Duisburg 
Münster 
Köln-West 
Bonn 
Koblenz 
Frankfurt 
Wiesbaden 
Saarbrücken 
Mannheim 
Stuttgart 
Reutlingen 
Karlsruhe 
Freiburg 
München 
Freising 
Augsburg 
Ravensburg 
Nürnberg 
Straubing 
Würzburg 
Erfurt 

2c: .! -
III S:::. 
0 u 

..lll: ·-
III ~ 

~& .a ' c.. "'":" 
:o E 
s:::. ..lll:u_ 
III 0::: 
~~ 

J:j 
:ll~ ... E.s ..lll: 
Cll -Eo::: 
.2 :::> 
·- w 

0,092 
0,138 
0,173 
0,161 
0,167 
0,123 
0,093 
0,128 
0,059 
0,087 
0,088 
0,158 
0,043 
0,107 
0,025 
0,094 
0,076 
0,079 
0,042 
0,042 
0,068 
0,106 
0,069 
0,061 
0,205 
0,159 
0,125 
0,079 
0,078 
0,095 
0,023 
0,046 
0,039 
0,191 
0,107 
0,077 
0,150 
0,096 
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5.  Umsatzsteuer   

Vorliegend wird das Nettoentgelt  genehmigt. Die Klärung der Frage, ob das Produkt HIN +  
WEG  umsatzsteuerpflichtig ist, obliegt ausschließlich den  zuständigen Steuer- und Finanz-
behörden.   

6.  Befristung  und Berichtspflicht   

Die Entgeltgenehmigung  gilt  für den Zeitraum  befristet vom 01.01.2022  bis 31.12.2026.  

Die Gesetzesbegründung (BT-Drs. 13/7774 S. 25) nennt als Nebenbestimmung  im Sinne 
des § 22  Abs. 3 PostG ausdrücklich die Möglichkeit, Preisgenehmigungen zu befristen.   

Der Fristbeginn zum 01.01.2022  schließt sich an  den Zeitpunkt des Auslaufens der bisheri-
gen Genehmigung an, um zu gewährleisten, dass die Antragstellerin zu keinem Zeitpunkt  
ungenehmigte Entgelte verlangt bzw. verlangen muss.   

Die Laufzeit der Entgeltgenehmigung endet antragsgemäß am 31.12.2026. Die Entschei-
dung zur Laufzeit der  Genehmigung erfolgt unter  dem Vorbehalt  des Nachweises der An-
tragstellerin, dass die der  Genehmigung zugrundeliegenden Kalkulationsannahmen nicht  
signifikant von der tatsächlichen Entwicklung abweicht.   

Der Antragstellerin wird dazu  in Tenor zu 3. der  Entscheidung aufgegeben, zum 31.07.2024 
der  Kammer über die Entwicklung der  variablen Fahrzeugkosten sowie der eingekauften 
Transportleistungen der jeweiligen Niederlassungen  –  getrennt nach den  Fahrzeugklassen 
Sprinter und LKW  solo (analog zu den  Anlagen 15 und 16 des Antrags) –  für den Zeitraum  
2022, 2023 und 1.  Halbjahr 2024 zu berichten (Ist-Zahlen) sowie die Entwicklung der Planda-
ten für den verbleibenden Zeitraum bis  Ende 2026 (Werte jeweils für das  Gesamtjahr 2024,  
2025 und 2026)  darzulegen.  

Die  auferlegte Berichtspflicht  ist das  mildeste,  geeignete Mittel, um eine Vereinbarkeit zwi-
schen Stabilität der  Entgeltgenehmigung  und  einer  ggf.  erforderlich werdenden Reaktion im  
Hinblick  auf eine  signifikant  von der  Entscheidung abweichende Kostenentwicklung  zu  ge-
währleisten.  

Die Kammer folgt damit  dem Antrag auf Festlegung einer  fünfjährigen  Laufzeit.  

Die  der  Entscheidung zugrundeliegenden Annahmen zur  Entwicklung der variablen Fahr-
zeugkosten sowie der eingekauften  Transportleistungen, die sich erheblich auf das  Kosten-
niveau  auswirken, sind  entsprechend der Natur von Prognosen mit Unwägbarkeiten  behaftet.  
Die Annahmen der  Antragstellerin  hierzu sind begründet, so dass die Kammer ihnen folgen  
konnte. Mit Blick auf die künftige Verteuerung  der Energiekosten, insbesondere im Zuge der  
CO2-Bepreisung,  bestehen bei einem  fünfjährigen Genehmigungszeitraum  allerdings  be-
sondere Unwägbarkeiten bezüglich der weiteren Entwicklung. Etwaige –  von der Antragstel-
lerin nicht prognostizierte  Teuerungen  –  würden sich unmittelbar auf den Dieselkraftstoffein-
kauf der Antragstellerin auswirken  sowie mittelbar auch auf  den künftigen Einkauf  von 
Transportleistungen von Fremddienstleistern, die  entsprechende Energiekostensteigerungen 
an ihre Kunden weiterzugeben hätten.   

Die mit  Tenor zu 3.  auferlegte  Berichtspflicht  ist geeignet,  signifikanten kostenrelevanten 
Prognoseabweichungen festzustellen und erforderlichenfalls zu begegnen. Das der Be-
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richtspflicht  nachgehende Aufgreifermessen ermöglicht  die Prüfung, ob von den Annahmen  
abweichende Entwicklungen  vorliegen, die  dazu führen, dass Kunden,  Wettbewerber  oder  
die Antragstellerin  unverhältnismäßig belastet werden. Hierdurch wird insbesondere dem  
Schutz der betroffenen  Wirtschaftskreise Rechnung getragen.   

Bei der von der Kammer  im Rahmen des Aufgreifermessens zu treffenden Entscheidung, die 
Entgeltgenehmigung  ggf. aufzuheben bzw. anzupassen, wären insbesondere die Auswir-
kungen der  von den Annahmen abweichenden Kostenentwicklungen zu berücksichtigen.  
Bevor die Entscheidung r evidiert würde, wäre zu ermitteln, wie sich Abweichungen auf das  
der  Entscheidung zugrundeliegende Kostenniveau auswirken. Bei signifikanten Kosteneffek-
ten wäre die Aufrechterhaltung der Entscheidung nicht  mehr zu rechtfertigen.   

Die Kammer hält  die auferlegte  Berichtspflicht für  erforderlich, aber auch  für ausreichend.  
Um eine Überprüfung der  tatsächlich eingetretenen Kostenentwicklung und deren Auswir-
kungen auf das  Entgeltniveau zu ermöglichen, wird die Antragstellerin  verpflichtet,  die rele-
vanten Daten zur  Entwicklung der variablen Fahrzeugkosten und der eingekauften  Trans-
portleistungen  der Beschlusskammer vorzulegen.  Die Vorlage  hat auf  elektronischem Weg 
zu  erfolgen.   

 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Beschluss  kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage bei dem   
Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, erhoben werden.  

Eine Klage hat  keine aufschiebende Wirkung.  

 

Vergebührung: Der  Gebührenbescheid nach den Regeln des BGebG i. V. m. BKGebV i.V.m.  
der  Verwaltungsvorschrift VwVBKGebV ergeht  mit  gesondertem Bescheid.  

 

Bonn, den  23.11.2021  

 

Lamoratta  

Vorsitzender  

Meyerding  

Beisitzer  

Willemsen  

Beisitzerin  
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